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[16 ] 98 Januar 13 . , Arbon A
SCHREIBEN DES [ BISCHOEFLICH- KONSTANZISCHEN OBERVOGTES] , MARQUARD

JOSEF VON BERNHAUSEN AN DEN LANDVOGT IM OBEREN UND UN¬
TEREN THURGAU, HPTM. BEAT JAKOB II . ZURLAUBEN VON GE-
STELENBURG, [ GROSS] RAT [ DER STADT ZUG]1 UND OBERST¬
FELDWACHTMEISTER, FRAUENFELD

"Es geben mihr die Hauserische [ spez . Hans Hauser]  von Olmishausen

gehorsambliah zue vernemmen , was gestalten Mein . . . Landtvogt durah ein Ur-

khundt den ernstlichen Befelch erlassen , das in bekandter und entzwisahen

besagten Hauserischen an Einem , so dan denen Gesellischen [ G s e l l ] änder¬

ten theils hafftender Rechtsfertigung Hans Kreis  von Mossershaus [Mo¬

sershaus ] und Jacob Scherer (obwollen sie beede der eint - oder anderen

Parthey mit nacher Anverwandtschafft zuegethan ) Jhren wissenden Bericht vor

dem Nideren Richter ablegen möggen und sollen . Wan nun in denn Gemainen Gaist-

lich - und weltlichen Rechten (uti habetur in 6 Consanguinei Causa 3 q : 3 : et

l : 3 : A de Testibus ) dergleichen depositiones inhibiert werden , so dan kein

solche von der Freiiit - oder schiwjagerschafft herfliessende Kundtschafft nach

dem gemainen Landts Brauch und Herkommen bey allen Gerichten im geringsten

nicht observiert , sondern die Consanguinen seu affines ieder Zeit darvon re-

elliert worden . Also lebe der . . . Hoffnung , es werde . . . Herr Landtvogt aus

angebohmer aequanimitet wider die . . . Observanz vorgeschlagne und in der

freindt - oder schwagerschafft stehende Testes ad testimonium dicendum keines¬

wegs compellieren , sondern den erlassnen hochobrigkheitlichen Befelch in cau¬

sa et quidem mere Civili annullieren , auch in Sachen dasienige walten lassen,

was rechtens sein müsse " .



ΛΊ0
53/279

1 ) Fälschlicherweise als Zuger Stadt - und Amtsrat bezeichnet.
2 ) vgl . AH 54/8

- Blatt 397 V und 398 v  leerOriginal , mit Siegel AH 53 , 396 - 398
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